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Anlage A 6 

 
Klasse für Schülerinnen und Schüler ohne  
Berufsausbildungsverhältnis 

 
 Unterrichtsstunden 1) 
berufsbezogener Lernbereich 
 
Fachpraxis 2) 

 
Theorie 2) 
 
Englisch 3) 

 
Mathematik 3) 

 
Naturwissenschaften 4) 
 

Summe:
 
Differenzierungsbereich 
 

Summe:
 
berufsübergreifender Lernbereich 
 
Deutsch/Kommunikation 
 
Religionslehre*) 

 
Sport/Gesundheitsförderung 
 
Politik/Gesellschaftslehre 
 

Summe:
 

Gesamtstundenzahl:

 
 
 
840 - 1080 
 
 
40 - 120 
 
40 - 120 
 
0 - 120 
__________________________________ 
1160 - 1240 
 
__________________________________ 
 
0 - 40 
 
 
 
40 - 80 
 
40 
 
40 
 
40 

160 – 200 
 
1360 - 1440 

_________________ 
 

1) An zwei Tagen findet Unterricht im Umfang von 480 Jahresstunden statt. Für den Erwerb des Hauptschulab-
   schlusses ist der Unterrichtsumfang um 80 Jahresstunden auf 560 zu erhöhen. 

An drei Tagen nehmen die Schülerinnen und Schüler an einem einjährigen von Lehrkräften begleiteten Be-
triebspraktikum beziehungsweise an einer berufsvorbereitenden Maßnahme teil. Die Teilnahmepflicht entfällt 
bei Nachweis eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses. 

        2) Der Unterricht im Umfang von 480 bis 560 Jahresstunden enthält 120 Jahresstunden Fachpraxis/Theorie. 
      3) Um den Hauptschulabschluss zu ermöglichen, muss der Unterricht in diesen Fächern mit 120 Jahresstunden 
        erteilt werden. 

                 4) Sofern die Note im Fach Naturwissenschaft für den Erwerb des Hauptschulabschlusses maßgeblich ist, muss 
              der Unterricht in diesem Fach mit 120 Jahresstunden erteilt werden. 

                
                       *) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, wird bei Vorliegen der personellen   

                                 und sächlichen Voraussetzungen das Fach Philosophie eingerichtet.
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